
Wiſſenſchaftliche populär darzuſtellen. Was ſeinen Y betrifft, 0
hatte Er bei Verfertigung ſeiner Predigten mehr das I Auge, vas
Er niederſchrieb, als wie E es ſchrieb; weßhalb ETL elber ſagt „Man
wird gewahr werden, daß ich ſie nicht beim utztiſ verfertigt und
es weit unter der Würde des göttlichen W  ortes fand, denſelben durch
aufgeſuchtes Flittergold des ſchimmernden itzes den profanen —
unſerer Tage 1 geben.“ Wenn ſogenannte veraltete Ausdrücke V der
neuen Auflage unveränderte Aufnahme fanden, 0 indet dies ſeine
Entſchuldigung u einer gewiſſen Pietät des Herausgebers, welcher das

Original I möglichſter Treue wiedergeben wollte, und un der Voraus—
ſetzung, daß Jedermann leicht 0  e Ausdrücke, welche ihm als oh
olet erſcheinen, ur andere, entſprechendere ſelber 3u erſetzen vermöchte.
Dabei hat der Herausgeber der neuen Auflage nicht verſäumt, Ver—
beſſerungen vorzunehmen, wo ſie ihm nothwendig und angezeigt ſchienen.
Was Gretſch un der erſten Ausgabe unterlaſſen hatte, nämlich die
Citirung der zahlreichen Schrift und Väterſtellen, das hat der
Herausgeber der zweiten Auflage nachgeholt, 0 viel 8 ihm möglich

und hat dadurch dem ganzen Werke inen nicht zu verkennenden
Vorzug verſchafft.

einz, im Mai 1881 Pilling V, Domprediger.

Dr. Joſ Helfert's Anleitung zum geiſtl. Geſchäftsſtyl
nach dem gemeinen und öſterr. Kirchenrechte. Bearbeitet von Dr
T  *  0 Wiedemann, Chef-Redacteur der Linzer Zeitung. Heraus—⸗
gegeben Joſ Alex Freih. Helfert, geheimer Rath.

verbeſſerte und vermehrte Auflage. Prag. 1879 Tempsky.
S XVI und 679 Preis: Wẽ

Dieſes practiſch ſehr brauchbare erk, welches bereits in den
Händen vieler Seelſorger iſt, hat jetzt die Auflage rleht und iſt
leſe Iu der Anlage der letzten (9 Auflage) 0 gleich, daß wir
auf das mM Allgemeinen günſtige Urtheil, welches wir aus CM NM  (unde
mehrerer hochw Seelſorgsprieſter hörten, die das Werk durch längeren
Gebrauch kennen, appelliren können Es iſt eln ſehr brauchbares ach  *
ſchlagebuch für weltliche und geiſtliche Aufſätze, hie und da etwas zu
hreit und 5  I weitläufig; namentlich Anfängern mn der Seelſorge und
III der Führung pfarrlicher Geſchäfte iſt S ein beſonders guter Rath⸗
geber. Freilich, möchten wir hinzufügen, hat das Buch ielfach Ver—
hältniſſe der böhmiſchen Kirchenprovinz Im Auge, heim Patronats—
re 139), oder wenn beſtändig von Bezirks⸗Vicär geſprochen
wird, oder wenn es, wie 145 heißt, jener Pfarrer, welcher ſeinen
Kaplan aus Eigenem erhält, kann ſich dieſen elbſt erwählen oder er⸗

„ oder S 142 „Der auf eine Pfründe 3u Inveſtirende muß
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E perſönlich erſcheinen (in manchen Diöceſen, Dte B Hi der
Linzer Diöceſe kann die Inveſtitur auch De Procurationem geſchehen.)
Es wäre ehr gut geweſen, in kurzen Noten die abweichenden Verhält⸗
niſſe anderer (öſterreichiſcher) Diöceſen anzumerken, dann bäre das Buch
noch allgemeiner brauchbar. Sonderbar iſt auch dte Aeußerung auf

156, daß eine jüdiſche uneheliche Mutter, welche ihr Hin taufen
läßt, ohne elbſt die Taufe anzunehmen, uu der mit E geforderten
chriftl Erklärung (nämlich I der chriſtl Erziehung In den Weg
5 legen), auf alle ihre Rechte auf ihr Kind verzichten müſſe.
Der Ausdruck „zeitliche Abläſſe“ 171 wäre oh Heſſer Urtt 5„Un⸗
vollkommene“ ʒu vertauſchen. Sehr brauchbar U die vielen ange⸗
hängten, ehr genauen Formularien, uuu dürfte das Meß-Intentionenbuch—
Formular nich rech practiſch ſein; bei der Taufmatrik auf die
Eintragung von Geburten au einer Civilehe Riickſicht genommien ſein;

455 iſt noch von k Schulräthen anſtatt „Landesſchulinſpectoren“,
ebenſo 501 von Kreisärzten; Heim Verzeichniß jener öſterr. Städte,
welche ein eigenes Gemeindeſtatut beſitzen, iſt noch —442 Marburg
Iu Steiermark erwähnen; 443 muß 8 bezüglich Iſtriens
Roveredo heißen Rovigno. dielfach iſt noch von einem N  tevers
Vertrag bei gemiſchten Ehen bezüglich der ath Kindererziehung die
Rede, obwohl ſpäter In einer Note das Richtige geſagt iſt Bis
April 1879 ſind alle Verordnungen, Erläſſe vom Bearbeiter
der Auflage fleißigſt geſammelt, auch auf unſer Linzer Diözeſan—
blatt vom Jagre und auf den ſehr ausführlichen Aufſatz
über Convertirung von Staatspapieren U n der Linzer Quar⸗
talſchrift 1868 Rückſicht genommen. Der ODru iſt m Ganzen correct,

das Inhaltsverzeichniß am Ende el un der Seitenzahl mehrere
Fehler auf; Papier iſt ſehr fein und die ehr gefällige Ausſtattung
gereicht der Tempsky'ſchen Verlagshandlung zur Ehre Wenn auch hie
und da mehr das Staatskirchenrecht als das canoniſche Recht Mn Vor⸗
ergrun tritt, empfehlen wir doch ſon das er ˙ ſeiner Auf
lage wegen ſeiner großen practiſchen Anwendbarkeit dem hochw. cel.
ſorgsclerus.

Linz Prof. Dr hmid.
—  C Hiſtoriſche Alter der Diözeſe Paſſau Iu hrem gegen⸗

wärtigen Umfange. Zur Säcularfeier der Regierung des Herrſcher—
hauſes Wittelsbach. Feſtſchrift des biſchöflichen Clerical—
ſeminars Stephan. Paſſau 1880 Ucher's YU
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Bekanntlich wurde M vergangenen Jahre 1880 n 9 Bayern
das 700jährige Regierungs-Jubiläum der Wittelsbacher-Dynaſtie feierlich


